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III. Erforderliche Rahmenbedingungen innerhalb der verantwortlichen Stelle zur Fachkunde 
und Unabhängigkeit des DSB 
 

1. Die Prüfpflichten der DSB (vgl. § 4g BDSG) setzen voraus, dass ihnen die zur 

Aufgabenerfüllung erforderlichen Zutritts- und Einsichtsrechte in alle betrieblichen Bereiche 

eingeräumt werden.  

2. DSB müssen in alle relevanten betrieblichen Planungs- und Entscheidungsabläufe 

eingebunden werden. Sie führen das Verfahrensverzeichnis (§ 4g Abs. 2 BSDG) und haben 

hierfür die erforderlichen Unterlagen zu erhalten. 

3. Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben die 

verantwortlichen Stellen den DSB die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen. Bei der Bestellung von externen DSB kann 

die Fortbildung Bestandteil der vereinbarten Vergütung sein und muss nicht zusätzlich 

erbracht werden. 

4. Internen DSB muss die erforderliche Arbeitszeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur 

Erhaltung ihrer Fachkunde zur Verfügung stehen. Bei Bestellung eines externen DSB muss 

eine bedarfsgerechte Leistungserbringung gewährleistet sein. Sie muss in angemessenem 

Umfang auch in der beauftragenden verantwortlichen Stelle selbst erbracht werden. Ein 

angemessenes Zeitbudget sollte konkret vereinbart und vertraglich festgelegt sein. 

5. Die verantwortlichen Stellen haben DSB bei der Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere durch 

die Zurverfügungstellung von Personal, Räumen, Einrichtung, Geräten und Mitteln zu 

unterstützen (§ 4f Abs. 5 BDSG). 


